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C(2018) 8788 final 

 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1063 der Kommission vom 16. Mai 2018 zur 
Änderung und Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 192 vom 30. Juli 2018) 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1063 der Kommission vom 16. Mai 2018 zur 
Änderung und Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 192 vom 30. Juli 2018) 

 
 
 
 

Seite 6, Artikel 1 Absatz 5 zur Änderung des Artikels 37 Nummer 21 Buchstaben b und c der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446: 

anstatt: „b) ein Ausführer, der in einem Mitgliedstaat ansässig und bei den Zollbehörden 
dieses Mitgliedstaats für die Zwecke der Ausfuhr von Waren mit Ursprung in der Union in ein 
Land oder ein Gebiet, mit dem die Union ein Präferenzhandelsabkommen geschlossen hat, 
registriert ist; oder“ 

muss es heißen: „b) ein Ausführer, der in einem Mitgliedstaat ansässig und bei den 
Zollbehörden dieses Mitgliedstaats für die Zwecke der Ausfuhr von Waren mit Ursprung in 
der Union in ein Land oder ein Gebiet, das unter eine präferenzielle Handelsregelung der 
Union fällt, registriert ist; oder“ 

 

Seite 6, Artikel 1 Absatz 8 Buchstabe b zur Änderung des Artikels 55 Absatz 6 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 Unterabsatz 1: 

anstatt: „Sofern sie zulässig ist, gelten bei der regionalen Kumulierung zwischen begünstigten 
Ländern der Gruppe I oder der Gruppe II Vormaterialien mit Ursprung in einem Land einer 
regionalen Gruppe als Ursprungserzeugnisse eines Landes der anderen regionalen Gruppe, 
wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet worden sind, sofern die in 
dem letzteren begünstigten Land vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel 47 
Absatz 1 genannten und im Fall von Textilwaren auch über die in Anhang 22-05 aufgeführten 
Behandlungen hinausgeht.“ 

muss es heißen: „Sofern sie zulässig ist, gelten bei der regionalen Kumulierung zwischen 
begünstigten Ländern der Gruppe I oder der Gruppe III Vormaterialien mit Ursprung in einem 
Land einer regionalen Gruppe als Ursprungserzeugnisse eines Landes der anderen regionalen 
Gruppe, wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet worden sind, sofern 
die in dem letzteren begünstigten Land vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in 
Artikel 47 Absatz 1 genannten und im Fall von Textilwaren auch über die in Anhang 22-05 
aufgeführten Behandlungen hinausgeht.“ 

Seite 8, Artikel 1 Absatz 14 zur Änderung des Artikels 115 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/2446, Artikel 115 Absatz 1 Buchstabe b: 

anstatt: „b) Die Waren werden zu einem Zollverfahren angemeldet oder spätestens 3 Tage 
nach ihrer Gestellung oder im Fall eines zugelassenen Empfängers gemäß Artikel 233 
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Absatz 4 Buchstabe b des Zollkodex spätestens 6 Tage nach ihrer Gestellung wieder 
ausgeführt, es sei denn, die Zollbehörden verlangen eine Beschau der Waren nach Artikel 140 
Absatz 2 des Zollkodex.“ 

muss es heißen: „b) Die Waren werden spätestens 3 Tage nach ihrer Gestellung oder im Fall 
eines zugelassenen Empfängers gemäß Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe b des Zollkodex 
spätestens 6 Tage nach ihrer Gestellung zu einem Zollverfahren angemeldet oder wieder 
ausgeführt, es sei denn, die Zollbehörden verlangen eine Beschau der Waren nach Artikel 140 
Absatz 2 des Zollkodex.“ 

 

Seite 8, Artikel 1 Absatz 14 zur Änderung des Artikels 115 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/2446, Artikel 115 Absatz 2 Buchstabe b: 

anstatt: „b) Die Waren werden zu einem Zollverfahren angemeldet oder spätestens 3 Tage 
nach ihrer Gestellung oder im Fall eines zugelassenen Empfängers gemäß Artikel 233 
Absatz 4 Buchstabe b des Zollkodex spätestens 6 Tage nach ihrer Gestellung wieder 
ausgeführt, es sei denn, die Zollbehörden verlangen eine Beschau der Waren nach Artikel 140 
Absatz 2 des Zollkodex.“ 

muss es heißen: „b) Die Waren werden spätestens 3 Tage nach ihrer Gestellung oder im Fall 
eines zugelassenen Empfängers gemäß Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe b des Zollkodex 
spätestens 6 Tage nach ihrer Gestellung zu einem Zollverfahren angemeldet oder wieder 
ausgeführt, es sei denn, die Zollbehörden verlangen eine Beschau der Waren nach Artikel 140 
Absatz 2 des Zollkodex.“ 
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